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Satzungsänderungsantrag 8
Stärkung junger Kandidat*innen für das Vorstandsamt

Der Bundesvorstand beantragt,  § 9 Der Vorstand, Abs. 3 der Satzung um 
einen Satz zu ergänzen:

Ergänzung des § 9 Der Vorstand, Abs. 3 um einen Satz:
(3) Die Mitglieder des Vorstands werden einzeln gewählt. Sie müssen mehr 
als  die  Hälfte  der  abgegebenen  gültigen  Stimmen  auf  sich  vereinigen. 
Personen, die das 27. Lebensjahr vollendet haben und Personen, die seit 
weniger  als  einem  halben  Jahr  Mitglied  des  Vereins  sind,  müssen 
mindestens  zwei  Drittel  der  abgegebenen  gültigen  Stimmen   auf  sich 
vereinigen.

Bisheriger Wortlaut § 9 Der Vorstand, Abs. 3:
(3)  Die  Mitglieder  des  Vorstands  werden  einzeln  gewählt.  Sie 
müssen mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen auf 
sich vereinigen.

Geänderter Wortlaut § 9 Der Vorstand, Abs. 3:
(3)  Die  Mitglieder  des  Vorstands  werden  einzeln  gewählt.  Sie 
müssen mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen auf 
sich vereinigen. Personen, die das 27. Lebensjahr vollendet haben, 
sowie Personen, die seit weniger als einem halben Jahr Mitglied 
des Vereins sind, müssen mindestens zwei Drittel der abgegebenen 
gültigen Stimmen auf sich vereinigen.

Begründung:
Die  vorgeschlagene  Ergänzung  soll  gezielt  jüngere  und  länger  engagierte 
Mitglieder in ihrer Kandidatur für den Vorstand stärken. Durch die erhöhte 
Mehrheitserfordernis  für  ältere  bzw.  sehr  neue  Mitglieder  wird 
sichergestellt, dass diese nur bei besonders breiter Unterstützung gewählt 
werden,  während zugleich  niedrigere  Hürden für  jüngere  und bereits  im 
Verein  verankerte  Personen  bestehen  bleiben.  Dies  fördert  die 
Nachwuchsentwicklung, sichert Kontinuität im Verein und unterstützt eine 
ausgewogene Zusammensetzung des Vorstands. 


